
V. Betriebs- und Personalversammlungen

1. Betriebsversammlungen

2. Personalversammlungen

&

Das undifferenzierte Leistungsentgelt im Anwendungsbereich des TVöD-VKA

Für die dem TVöD-VKA unterfallenden Beschäftigten wurde
mit der Neufassung des § 18 TVöD-VKA zum 1.10.2005
erstmals ein Leistungsentgelt eingeführt. Dessen Einfüh-
rung und Ausgestaltung hat im Wege einer Dienst- oder
Betriebsvereinbarung zu erfolgen. Bis zur Einführung eines
solchen Systems finden die von den Tarifvertragsparteien
getroffenen Übergangsregelungen Anwendung, die die

Zahlung eines undifferenzierten bzw. pauschalierten Leis-
tungsentgelts vorsehen. Sowohl diese tarifvertraglichen
Übergangsregelungen als auch die in Dienst- oder Betriebs-
vereinbarungen getroffenen Verteilungsregelungen sind
immer wieder Gegenstand gerichtlicher Auseinanderset-
zungen. Der vorliegende Beitrag will einige ausgewählte
Probleme in diesem Zusammenhang aufzeigen.
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I. Einführung des Leistungsentgelts

II. Undifferenziertes Leistungsentgelt als
Übergangsregelung

1. Bemessung des undifferenzierten
Leistungsentgelts

2. Kein Anwachsen des individuellen Anspruchs auf
Leistungsentgeltzahlung

228 öAT 2017, 10033 Beiträge Heft 11



III. Ausgestaltung des Leistungsentgelts in
Dienst- oder Betriebsvereinbarungen

1. Stichtagsregelung
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2. Leistungsbewertung

3. Undifferenzierte Auszahlung

IV. Nutzen des Leistungsentgelts und Ausblick

&
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